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1. B-VG Art. 78a heute
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Rechtssatz

Dass Sicherheitsverwaltungsagenden ungeachtet des § 2 Abs. 1 SPG 1991 auch von anderen Behörden als den

Sicherheitsbehörden des Bundes vollzogen werden können, ist verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen. Nach

herrschender Au=assung ist den Sicherheitsbehörden gemäß Art. 78a B-VG nämlich keineswegs die gesamte

Sicherheitsverwaltung vorbehalten. Eine funktionale Bestandsgarantie wird nur insoweit angenommen, als es dem

einfachen Gesetzgeber verwehrt ist, den Sicherheitsbehörden die Sicherheitsverwaltungsagenden schlechthin zu

entziehen oder ihre Zuständigkeit auf diesem Gebiet derart auszuhöhlen, dass damit faktisch ihre Ausschaltung

bewirkt würde.Dass Sicherheitsverwaltungsagenden ungeachtet des Paragraph 2, Absatz eins, SPG 1991 auch von

anderen Behörden als den Sicherheitsbehörden des Bundes vollzogen werden können, ist verfassungsrechtlich nicht

ausgeschlossen. Nach herrschender Au=assung ist den Sicherheitsbehörden gemäß Artikel 78 a, B-VG nämlich

keineswegs die gesamte Sicherheitsverwaltung vorbehalten. Eine funktionale Bestandsgarantie wird nur insoweit

angenommen, als es dem einfachen Gesetzgeber verwehrt ist, den Sicherheitsbehörden die

Sicherheitsverwaltungsagenden schlechthin zu entziehen oder ihre Zuständigkeit auf diesem Gebiet derart

auszuhöhlen, dass damit faktisch ihre Ausschaltung bewirkt würde.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2019:RA2017190261.L10

Im RIS seit

01.08.2019

Zuletzt aktualisiert am

02.08.2019

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A102/NOR12002490
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138&Artikel=78a&Paragraf=&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A78a/NOR40139074
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A78a/NOR40045871
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1930/1/A78a/NOR12013616
https://www.jusline.at/gesetz/spg/paragraf/2
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2019/6/25 Ra 2017/19/0261
	JUSLINE Entscheidung


